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Text 

Inhalt und Beilagen der Rechnung 

§ 136. (1) In der Rechnung ist zuerst das Vermögen der vertretenen Person, wie es am Anfang des 
Rechnungszeitraums vorhanden war, auszuweisen. Sodann sind die Veränderungen des 
Stammvermögens, die Einkünfte und Ausgaben und schließlich der Stand des Vermögens am Ende des 
Rechnungszeitraums anzugeben. Die Rechnung ist leicht nachvollziehbar zu gestalten. 

(2) Soweit nach anderen Vorschriften ein Jahresabschluss aufzustellen oder eine Abgabenerklärung 
abzugeben ist, hat der gesetzliche Vertreter in der Rechnung darauf hinzuweisen und diese Unterlagen, 
soweit bereits verfügbar, der Rechnung anzuschließen. Andere Belege, zu deren Sammlung und 
Aufbewahrung der gesetzliche Vertreter verpflichtet ist (§ 135 Abs. 4), sind nur auf Verlangen des 
Gerichtes vorzulegen. 

(3) Ist der gesetzliche Vertreter nur zur Antritts- und zur Schlussrechnung verpflichtet, so darf sich 
die Rechnung auf die Darstellung des Vermögensstandes am Anfang beziehungsweise am Ende des 
Rechnungszeitraums beschränken. 
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